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Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung 
vom 08.12.2025

Traktandum 1



Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung 
vom 08.12.2025

Traktandum 1



Wahl der Kommissionen

Traktandum 2



Traktandum 2 
Wahlen der Kommissionen



Wahl der Mitglieder der 
Finanzkommission

Traktandum 2.1
Wahlen der Kommissionen



Wahl der Mitglieder der 
Einbürgerungskommission

Traktandum 2.2
Wahlen der Kommissionen



Wahl der Mitglieder der 
Baukommission

Traktandum 2.3
Wahlen der Kommissionen



Wahl der Mitglieder der 
Planungskommission

Traktandum 2.4
Wahlen der Kommissionen



Statutenänderungen des Verbands der Gemeinden 
des Seebezirks

Traktandum 3



Vor Annahme resp. nach Nicht-Annahme Nach Annahme

Meyriez ist nicht im Vorstand des Gemeindeverbands Jede Gemeinde Seebezirk ist im Vorstand vertreten

Delegiertenversammlung Stimmrecht nach zivilrecht. Bev. Delegiertenversammlung Stimmrecht nach zivilrecht. Bev.

Verteilschlüssel nach StPI (35%, 65% nach zivilrecht. Bev.) Verteilschlüssel nach StPI (35%, 65% nach zivilrecht. Bev.)

Feuerwehr Verteilschlüssel 50% zivilrecht. Bev. 50% Vers. Wert Gebäude Art. 31 Abs. 5 Aufgrund höherrangigen Rechts können andere Verteilschlüssel pro Bereich zur Anwendung 

kommen.

Traktandum 3
Statutenänderungen des Verbands der 
Gemeinden des Seebezirks



Traktandum 3
Statutenänderungen des Verbands der 
Gemeinden des Seebezirks



Einführung des Reglements über die 
Mehrwertabgabe

Traktandum 4



Gesetzliche Grundlage

Art. 5 RPG:
1Das kantonale Recht regelt einen angemessenen 

Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch 

Planungen nach diesem Gesetz entstehen. Die 

Mindestanforderungen richten sich nach den Absätzen 

1bis−1sexies.
1bis Planungsvorteile, die sich aus neu und dauerhaft einer 

Bauzone zugewiesenem Boden ergeben, werden mit 

einem Satz von mindestens 20 Prozent ausgeglichen. 

Der Ausgleich wird bei der Überbauung des Grundstücks 

oder dessen Veräusserung fällig.
1ter Der Ertrag wird für Massnahmen nach Absatz 2 oder 

für weitere Massnahmen der Raumplanung nach Artikel 

3, insbesondere Absätze 2 Buchstabe a und 3 Buchstabe 

abis, verwendet.

Traktandum 4
Einführung des Reglements über die Mehrwertabgabe



Traktandum 4
Einführung des Reglements über die Mehrwertabgabe



Traktandum 4
Einführung des Reglements über die Mehrwertabgabe



Zusatzkredit zur Revision der Ortsplanung

Traktandum 5



Traktandum 5
Zusatzkredit zur Revision der Ortsplanung

Themenblöcke Gemeinde / Ortsplanungsbüro / kantonale Ämter:

 Erschliessung / Verkehrskonzepte

 Mehrwertabgabe

 Seeuferschutz / Auszonungen 

 Richtlinie qualitätssichernden Verfahren und Detailbebauungspläne

 Dichteanalyse

 Schutzelemente (Gehölz/Kulturgüter/Hochwasser)

 Waldareal / Waldfeststellung 

 Ortschutzperimeter

 2. öffentliche Auflage

 Genehmigungsverfahren Zonennutzungsplan und Gemeindebaureglement

 Abgabe OPR-Dossier an Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) für die Schlussprüfung 



Traktandum 5
Zusatzkredit zur […] 2. öffentliche 

Auflage:

 […]



Traktandum 5
Zusatzkredit zur Revision der Ortsplanung

Behandlung der Einsprachen (1. und 2. öffentliche Auflage):

 Materielle Bearbeitung (Gemeinde / Ortsplanungsbüro / Planungskommission) 

 Vorbereitung Einigungsverhandlungen (Gemeinde / Ortsplanungsbüro)

 Einigungsverhandlungen (Gemeinde / Ortsplanungsbüro)

 Entscheidfällung und Verfügung an Einsprechende (Gemeinde)

 Einbindung in OPR-Dossier für die Schlussprüfung (Gemeinde / 

Ortsplanungsbüro)

Beschwerdeverfahren bei Beschwerden an Direktion für Raumentwicklung, 

Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU):

 Rechtliches Gehör / Stellungnahmen (Gemeinde / Ortsplanungsbüro)



Traktandum 5
Zusatzkredit zur Revision der Ortsplanung

Kostenkontrolle Ortsplanung Meyriez

Zeitraum vom 2015 bis 2024 Übersicht Zusatzkredit



Traktandum 5
Zusatzkredit zur Revision der Ortsplanung

Q

u

a
Planerleistungen gemäss KBOB Koordinationskonferenz der Bau- 

und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren 

B

e

tr

a

Anzahl Stunden 

geschätzt

Betrag CHF

(Durchschnitt Kat. A - C 

und D - F: 145.-/h)

Leistungen vor 2026 (17.11.25-31.12.25)Quartal 1 (1.1.-31.3.26) Vorabklärungen Fachstellen, Themblätter, Einsprachen, 

Erschliessung/Verkehr, Mehrwertabgabe

160                             23’200                             

Quartal 2 (1.4.-30.6.26) Themblätter, Einsprachen, Koordination, Richtlinie 

Qualitätssicherung /Detailbebauungspläne, Auszonungen 

100                             14’500                             

Quartal 3 (1.7.-30.9.26) Themenblätter, Einsprachen, Auszonungen 150                             21’750                             

Quartal 4 (1.10.-31.12.26) Einsprachen, 2. Öffentliche Auflage 150                             21’750                             

2027 2. öffentliche Auflage, Einsprachen, OPR-Dossier für 

Schlussprüfung

350                              50’750                              

Konzepte, Gutachten, Reserve 210                              30’450                              

Total Leistungen 2026/2027 162’400                            

Nebenkosten/Druckkosten (3%) 4’872                                

Mehrwertsteuer ( 8.1 %) 13’549                              

Gesamttotal 180’821                            

Kostenschätzung 2026

(Stand 2. April 2026)Zusammenstellung Zusatzkredit



Traktandum 5
Zusatzkredit zur Revision der Ortsplanung



Jahresrechnung 2025

Traktandum 6



Traktandum 6
Jahresrechnung 2025



Traktandum 6
Jahresrechnung 2025



Traktandum 6
Jahresrechnung 2025

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr / zum Budget



Traktandum 6
Jahresrechnung 2025

Investitionen 2025



Traktandum 6
Jahresrechnung 2025



Finanzplan 2027 – 2031

Traktandum 7



Traktandum 7
Finanzplan 2027 – 2031



Traktandum 7
Finanzplan 2027 – 2031



Verschiedenes

Traktandum 8



Amtssprache der Gemeinde

Aktuelle Rechtslage und Ausblick

Traktandum 8.1



Traktandum 8.1
Amtssprache der Gemeinde

Gesetz über die Amtssprachen und die Förderung der Zweisprachigkeit

 Zurzeit in der Vernehmlassung

 gesetzliche Grundlage für die Bestimmung der Amtssprachen der Gemeinden, die in 

Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit Französisch und 

Deutsch sein können. 

 Der Vorentwurf misst der Gemeindeautonomie eine zentrale Bedeutung bei. Er sieht vor, dass 

an der Urne darüber abgestimmt werden muss, wenn sich eine Gemeinde zwei 

Amtssprachen geben will und die in der Verfassung vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 

 Erforderlichen Kriterien: Sprachliche Minderheit von mindestens 10 %, die seit mindestens 25 

Jahren besteht, räumliche Kontinuität mit Gemeinden anderer Sprache usw.).

 Ohne Antrag des Gemeinderats oder Volksinitiative innerhalb von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten des Gesetzes ist die Amtssprache einer Gemeinde jene Sprache, die von der 

Mehrheit ihrer Bevölkerung gesprochen wird (im Fall von Meyriez also Deutsch)



Evaluationsprojekt neue Gemeindesoftware

Traktandum 8.2



Traktandum 8.2
Evaluationsprojekt neue Gemeindesoftware

• Aktuell hohe betriebliche Instabilität mit bisherigem Anbieter

• Diverse Interventionen führten nicht zum Erfolg

• Strategische Ausrichtung des heutigen Anbieters unklar

• Deshalb Start des Projektes «Neuevaluation ICT»

• Gesamte ICT-Architektur (System- und Prozesslandschaft) komplett überarbeitet

• Zukunftsfähige Lösung wird in Abstimmung mit dem Kanton angestrebt

(Stichwort «Online Schalter für Bürger»)

• Finanzierung über ordentliches Budget 2027 (Betriebs- und Investitionskosten)

• Umsetzung 2027/2028



Leitungsarbeiten Rue de Lausanne im Abschnitt 2 
(Bahnübergang)

Traktandum 8.3



Traktandum 8.3
Leitungsarbeiten Rue de Lausanne

• Abschnitt 2 (Bahnübergang) mit neuen Abwasser- und 

Reserven-Rohre abgeschlossen

• Sehr aufwendige Projektkoordination mit SBB

• Projekt im Kosten- und Zeitrahmen, unfallfrei umgesetzt

• Schwerpunkt auf eine zeitnahe, ehrliche Kommunikation 

(Lärm)

• Grenzen von Baustellenkumulierungen (Umleitungen) 

erreicht

• Keine einzige, negative Reaktion von AnwohnerInnen 

eingetroffen,

sogar Lob erhalten – herzlichen Dank für das Verständnis



Verkehrskonzept und Abwassersanierung 
Rue de Lausanne

Traktandum 8.4



Traktandum 8.4
Verkehrskonzept und Abwassersanierung 

• 27.10.2025 fand Workshop mit der Bevölkerung zur zukünftigen Gestaltung statt

• Resultate aus Workshop wurden durch IC Infraconsult AG ausgewertet

• Erstes, grobes Verkehrskonzept wurde erstellt

• Gemeinderat wird sich in neuer Legislatur vertieft mit dem Dossier befassen

• Prioritäten und Finanzierung müssen geklärt werden

• Danach Erarbeitung eines Vorprojekts (Betriebs- und Gestaltungskonzept)

• Vorprojekt soll technische Machbarkeit, Bewilligungsfähigkeit und Kosten aufzeigen

• Entwässerungsplan (GEP) soll soweit möglich integriert werden

• Gesamte Planungs-, Bewilligungs- und Realisierungsdauer dauert ca. 6 Jahre

• Bevölkerung wird laufend über den Projektverlauf informiert 



Informationen zum Thema Brandschutz 
in öffentlichen und privaten Gebäuden

Traktandum 8.5



Traktandum 8.5
Informationen zum Thema Brandschutz […] 

Überwachung / Kontrollen: Klassifizierung nach Brandrisiken

 "Weiss" (geringes Brandrisiko), "Grün" (mässiges Brandrisiko) 

und "Rot" (hohes Brandrisiko).

 "Rote" Gebäude sind in Meyriez das Spital HFR und das Hotel 

Le Vieux Manoir. Diese müssen alle 5 Jahre durch die KGV, 

zusammen mit der Gemeinde, kontrolliert werden.

 Als "grüne" Gebäude gelten z.B. Wohnhäuser mit mehr als 3 

Wohnungen, Restaurants bis maximal 300 Personen, Parkings

bis maximal 1200 m2. Solche Gebäude müssen durch die 

Gemeinde alle 10 Jahre kontrolliert werden. In Meyriez fallen 

zur Zeit 16 Gebäude in diese Kategorie.

 Alle anderen, "weisse" Gebäude, werden nach der 

Bauabnahme nicht mehr kontrolliert. Deren Brand-schutz liegt in 

der Eigenverantwortung der Eigentümerschaft. 



Stand Workshop Chatoney

Traktandum 8.6



Traktandum 8.6



Traktandum 8.6

Pilotversuch Winter 26/27 
Partner: saunaare.ch



Weitere Wortmeldungen

Traktandum 8.7



Verabschiedungen

Traktandum 8.8



Traktandum 8.8
Verabschiedungen 

Patrick Demierre

Präsident der Finanzkommission

Josiane Zeyer

Gemeindepräsidentin



Endlich wieder Apéro! 


